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2. Auf die Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbändenist m der Gesetzgebung Rücksicht zu nehmen.
enmervereanden

3. Das Rundesgesetz über die Arbeit in den Fabriken sowie das Bundesgesetzbetreffend die Arbeitszeit beim Betrieb der Eisenbahne» und anderer Ckehrsanstal en sind in der Weise zu ändern, daß spätestens im Jahre 1962 dTe
normale wochenüiche Arbeitszeit um mindestens 4 Stunden verkürz, wirdInner, der gleichen Frist ist die Arbeitszeit im Handel undTm GewTr_e
gesetzhch zu regeln Dabei darf für technische AngesteUte un" hantaän!
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Rückzugsklausel
Die Initianten ermächtigen die nachgenannten Unterzeichneten, das Volks-SÄSriZr G*—"*- ** Bundesversamm^ng 0J"lt

Die Kongreß-Resolution

greif vo_h _1_M ito Ge\erk.Mha/lsl»m'1 °« '" »einem außerordentlichen Kon-
defsXnVerbände 7 _T?ehtnder Di8k»88i°n »e-hlossen, die Erklärung
GleichzeWz h« rt .tX A£e,,Seber_.2°/ F™«" °er Arbeitszeit» abzulehnen
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de^Pn.«« Arbe"^eitverkurzung ausgesprochen werden sollte, bedeutet auch
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«ch wetteren ZÄfe aSTT^-*"" "^S™ Und ™*^Entwicklung der Arbeitszeitverkürzung nicht genügend Rechnung
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tragen, zu viele Einschränkungen und Ausnahmen vorsehen und daher als Ganzes

unbefriedigend sind. Auch ist das Angebot der Arbeitgeber für die weitere
vertragliche Verkürzung der Arbeitszeit, das verklausuliert die 45-Stunden-Woche
bis spätestens Ende 1961 in Aussicht stellt, an so viele Bedingungen geknüpft,
daß es für den Gewerkschaftsbund unannehmbar ist. Besonders unbefriedigend
sind die Vorschläge, die die Arbeitszeit in Handel und Gewerbe betreffen.

Der Kongreß hätte es begrüßt, wenn der Versuch zu einer Verständigung
über die Arbeitszeit auf der Ebene der Spitzenverbände erfolgreich gewesen
wäre. Er bedauert es außerordentlich, daß kein besseres Ergebnis erzielt werden
konnte. Die Ablehnung der «Erklärung» bedeutet aber in keiner Weise eine
Absage oder Beeinträchtigung des Vertragsgedankens. Der Kongreß ist sich wohl
bewußt, welche großen Vorteile es für eine gedeihliche wirtschaftliche und
soziale Entwicklung hat, wenn Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände sich in
direkten, auf dem Boden der Gleichberechtigung stehenden Verhandlungen über
wichtige Fragen verständigen können. Die Gewerkschaften sind daher bereit,
auch in Zukunft alle Bemühungen, die diesem Ziele dienen, zu unterstützen.

Die Initiative des Gewerkschaftsbundes zeigt einen gangbaren Weg zur
gesetzlichen Verkürzung der Arbeitszeit und Einführung der 44-Stunden-Woche;
dabei nimmt sie auf die Lage und Bedürfnisse der verschiedenen Wirtschaftszweige

gebührend Rücksicht. Gleichzeitig dient sie den Interessen der
Arbeitnehmer vor allem in der Frage des Lohnausgleiches. Der Kongreß fordert die
Arbeitnehmer in Stadt und Land, in Industrie, Handel und Gewerbe sowie in
den öffentlichen Verwaltungen und Betrieben auf, die Initiative zu unterzeichnen

und alles zu tun, um die Arbeitszeitverkürzung auf vertraglichem und
gesetzlichem Wege weiterhin zu fördern.

Das Telegramm an General De Gaulle

General Charles de Gaulle
Präsident der französischen Republik
Paris Erysec

Der außerordentliche Kongreß des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes
vom 5. Juli in Bern ist tief beunruhigt über die Erfolglosigkeit aller Bemühungen

des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften für die Freilassung des
am 13. Januar 1959 durch ein Militärtribunal von der Anklage auf Gefährdung
«'er Staatssicherheit freigesprochenen Generalsekretärs des Algerischen
Gewerkschaftsbundes, Aissat Idir, und durch die Nachrichten über dessen Gesundheitszustand.

Der Kongreß appelliert im Namen der Menschlichkeit an Sie, Herr
Präsident, der Menschenwürde und dem Recht zum Durchbruch zu verhelfen
und die Freilassung Aissat Idirs zu veranlassen. Der Schweizerische
Gewerkschaftsbund ist bereit, sich beim Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft

für die Asylgewährung an Aissat Idir einzusetzen.

Schweizerischer Gewerkschaftsbund

Nationalrat Hermann Leuenberger, Präsident

Giacomo Bernasconi, Sekretär

206


	Die Kongress-Resolution

